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Beschluss:

  

1. Von den Ausführungen zum Erlass einer Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 2 BauGB für das gesamte Stadtgebiet der Landeshauptstadt 

München wird Kenntnis genommen. Der Erlass einer stadtweiten 

Erhaltungssatzung ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00806 (Punkt 1 des Antrags) der 

Bürgerversammlung des 04. Stadtbezirkes Schwabing West am 14.09.2022 ist 

damit gemäß Art. 18 Abs. 4 Gemeindeordnung behandelt.

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


